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schätzen zu können, ob bzw unter welchen Bedingungen er die-
ses Versicherungsverhältnis begründen will (vgl Punkt 2.). Solche
Umstände sind daher jedenfalls dann, wenn der Versicherer – wie
hier – nach ihnen ausdrücklich und in geschriebener Form ge-
fragt hat, anzeigepflichtig (vgl Armbrüster in Prölss/Martin,
VVG30, § 19 Rz 3). Die Pflicht der Klägerin zur Anzeige der Vor-
versicherung ist daher zu bejahen.
4.3. Ist § 16 Abs 1 VersVG zuwider die Anzeige eines erheblichen
Umstands unterblieben, so kann der Versicherer nach § 16 Abs 2
VersVG vom Vertrag zurücktreten. Nach § 17 Abs 1 VersVG
kann der Versicherer vom Vertrag auch dann zurücktreten, wenn
über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige ge-
macht worden ist. Gemäß § 17 Abs 2 VersVG ist der Rücktritt
ausgeschlossen, wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist.
4.4. Nach Lehre und Rechtsprechung sind an die vom Versi-
cherungsnehmer bei Erfüllung seiner vorvertraglichen Anzei-
gepflicht anzuwendende Sorgfalt insbesondere dann, wenn die
gestellten Fragen Individualtatsachen betreffen, ganz erhebli-
che Anforderungen zu stellen (7 Ob 170/13w; RIS-Justiz
RS0080641 [insbesondere T4]). Bei der Beantwortung von In-
dividualtatsachen, über die der Versicherungsnehmer nur aus
eigenem Wissen Auskunft erteilen kann, ist es diesem bereits
als Verschulden anzulasten, wenn er das vom Versicherungs-
agenten unrichtig oder unvollständig ausgefüllte Formular un-
terfertigt, ohne es vorher auf seine Richtigkeit überprüft zu ha-
ben (RIS-Justiz RS0080580). Die Beweislast für das man-
gelnde Verschulden an der Verletzung seiner vorvertraglichen
Anzeigenpflicht trifft grundsätzlich den Versicherungsnehmer
(RIS-Justiz RS0080809).
4.5. Gemäß § 20 Abs 1 VersVG ist der Rücktritt nur innerhalb
eines Monats zulässig. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in
welchem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht
Kenntnis erlangt.
5. Das Berufungsgericht hat infolge abweichender Rechtsansicht
die von der Klägerin in ihrer Berufung erhobene Verfahrensrüge
sowie die – auch das Verschulden der Klägerin an der Anzeige-
pflichtverletzung und an der Wahrung der Frist des § 20 Abs 1
VersVG betreffende – Tatsachen- und Beweisrüge unerledigt ge-
lassen. Deren Behandlung ist aber zur abschließenden Beurtei-
lung der Berechtigung des von der Beklagten erklärten Vertrags-
rücktritts – auf der Grundlage der zuvor dargestellten Rechtslage
– unumgänglich. Dem Berufungsgericht war daher die neuerli-
che Entscheidung über die Berufung der Klägerin aufzutragen.
Sonstige Rechtsfragen werden im Revisionsverfahren nicht mehr
aufgegriffen.
6. ...

Lebensversicherung: Kein unbefristetes 
Rücktrittsrecht bei Schriftformerfordernis
§ 165a VersVG alte Fassung

OGH 10. 2. 2020, 7 Ob 16/20h

Aus der Belehrung, für die Ausübung des Rücktrittsrechts
nach § 165a Abs 1 VersVG in der Fassung des VersRÄG 2006
sei die Schriftform erforderlich, folgt keine relevante Er-
schwernis dieses Rücktrittsrechts. Auf die Einhaltung der
Schriftform konnte sich die Beklagte zudem auch nicht beru-
fen, sodass ein allfälliger Rücktritt des Klägers in jeder belie-
bigen Form wirksam gewesen wäre. Die Schriftform steht im
gegebenen Kontext nicht mit europarechtlichen Vorgaben im
Widerspruch, ist eine für jedermann mögliche, auch für Pri-

vate (Verbraucher) ohne praktische Hürden wahrnehmbare
und faktisch regelmäßig praktizierte Mitteilungsform und
dient im vorliegenden Zusammenhang dem Schutz des Versi-
cherungsnehmers bei der Wahrnehmung seiner Beweis-
pflicht. Ausgehend von der Beantwortung der Vorlagefrage 1
durch das EuGH-Urteil vom 19. 12. 2019, verb Rs C-355/18
bis C-357/18 und C-429/18, Rust-Hackner, erlaubte daher
ein Verlangen der Beklagten nach einer schriftlichen Aus-
übung des Rücktritts nach § 165a Abs 1 VersVG in der Fas-
sung des VersRÄG 2006 einen Rücktritt im Wesentlichen un-
ter denselben Bedingungen wie bei Mitteilung zutreffender
Informationen und war daher keine relevante Erschwernis
dieses Rücktrittsrechts, die dessen unbefristete Ausübung er-
lauben würde.
Der Kläger stellte am 29. 10. 2007 bei der Beklagten einen Antrag auf
Abschluss einer klassischen Ab- und Erlebensversicherung mit Prämien
von anfangs 100 € pro Monat. In diesem Antrag wurde er schriftlich wie
folgt auf sein Rücktrittsrecht hingewiesen:

„Der Antragsteller kann innerhalb von 31 Tagen nach Zugang der Po-
lizze schriftlich vom Vertrag zurücktreten. Es genügt, wenn die Rücktrittser-
klärung innerhalb des genannten Zeitraums abgesendet wird. Die einzelnen
gesetzlichen Rücktrittsregelungen sind in §§ 3 und 3a KSchG sowie in §§ 5b
und 165a VersVG enthalten. Den Gesetzeswortlaut entnehmen Sie bitte un-
serer Homepage ... Wir senden Ihnen diesen auf Wunsch auch kostenlos zu.“

Der Kläger unterfertigte den Antrag gleichzeitig mit den Erklärun-
gen und Hinweisen, in denen die Belehrung zum Rücktrittsrecht enthal-
ten war, eigenhändig. Es kam antragsgemäß zur Polizzierung der Lebens-
versicherung mit dem Versicherungsbeginn 1. 12. 2007 und dem Versi-
cherungsende 1. 12. 2040.

Der Kläger erklärte mit Schreiben vom 26. 4. 2017 den Rücktritt
vom Versicherungsvertrag, weil er nicht ordnungsgemäß über sein
Rücktrittsrecht belehrt worden sei.

Die Beklagte ist „dem Rücktrittsersuchen ... nicht nähergetreten“.
Der Kläger begehrt die Rückzahlung aller gezahlten Prämien ein-

schließlich Versicherungssteuer und 4 % kapitalisierten Zinsen bis 30. 6.
2017 samt 4 % Zinsen seit Klagseinbringung sowie die Feststellung, dass
der Versicherungsvertrag aufgehoben und der Kläger von der weiteren
Prämienzahlungsverpflichtung befreit sei. Die Schriftlichkeit der Rück-
trittserklärung sei in § 165a VersVG nicht vorgesehen. Im Lichte von
7 Ob 107/15h und der Entscheidung des EuGH 19. 12. 2013, Rs C-
209/12, Endress, folge aus dieser fehlerhaften Belehrung ein unbefristetes
Rücktrittsrecht, welches mangels Kenntnis weder verjährt noch rechts-
missbräuchlich sei.

Die Beklagte wandte ein, die Belehrung sei zutreffend und gesetzes-
konform erfolgt, die 30-tägige Rücktrittsfrist des § 165a VersVG sei ab-
gelaufen, das Rücktrittsrecht sei verjährt und werde rechtsmissbräuch-
lich geltend gemacht.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung und bewertete

den Entscheidungsgegenstand als 5.000 €, nicht jedoch 30.000 € über-
steigend. Es ließ die ordentliche Revision zu, weil zur Frage, ob infolge
einer Belehrung des Versicherers, dass der Versicherungsnehmer seine
Rücktrittserklärung nach § 165a VersVG schriftlich abzugeben habe,
diesem ein unbefristetes Rücktrittsrecht zustehe, keine höchstgerichtli-
che Rechtsprechung vorliege und die Entscheidung des Berufungsge-
richts im Widerspruch zu 7 Ob 107/15h stehen könne.

Dagegen richtet sich die Revision des Klägers mit dem Antrag, der
Klage stattzugeben; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Die Beklagte beantragt, der Revision nicht Folge zu geben.

Aus den Entscheidungsgründen des OGH:

Zu I.:
1. Der Senat hat aus Anlass der Revision mit Beschluss vom 26. 9.
2018, 7 Ob 124/18p, das Revisionsverfahren bis zur Entschei-
dung des EuGH über das Vorabentscheidungsersuchen des
BGHS Wien vom 12. 7. 2018, 13 C 738/17z-12, 13 C 8/18y,
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13 C 21/18k und 13 C 2/18s), Rs C-479/18, UNIQA Österreich
Versicherungen ua, unterbrochen.
2. Der EuGH hat mit Urteil vom 19. 12. 2019, verb Rs C-355/
18 bis C-357/18 und C-429/18, Rust-Hackner, auch über dieses
Vorabentscheidungsersuchen entschieden.
3. Das Revisionsverfahren ist daher fortzusetzen.
Zu II.:

Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht genannten
Grund zulässig; sie ist aber nicht berechtigt.
A. Vorlagefragen und Beantwortungen
A.1.1. Dem EuGH wurde unter anderem folgende Frage zur
Vorabentscheidung vorgelegt:

Vorlagefrage 1: Sind „Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 90/619 in
Verbindung mit Art. 31 der Richtlinie 92/96, Art. 35 Abs. 1 der
Richtlinie 2002/83 in Verbindung mit deren Art. 36 Abs. 1 und
Art. 185 Abs. 1 der Richtlinie 2009/138 in Verbindung mit deren
Art. 186 Abs. 1 dahin auszulegen ..., dass die Rücktrittsfrist bei ei-
nem Lebensversicherungsvertrag auch dann ab dem Zeitpunkt zu
laufen beginnt, zu dem der Versicherungsnehmer davon in Kenntnis
gesetzt wird, dass der Vertrag geschlossen ist, wenn in den Informati-
onen, die dem Versicherungsnehmer vom Versicherer mitgeteilt wer-
den, entweder nicht angegeben ist, dass die Erklärung des Rücktritts
nach dem auf den Vertrag anwendbaren nationalen Recht keiner be-
sonderen Form bedarf, oder eine Form verlangt wird, die das auf den
Vertrag anwendbare nationale Recht nicht vorschreibt“? (EuGH
19. 12. 2019, verb Rs C-355/18 bis C-357/18 und C-429/18,
Rust-Hackner, Rn 60).
A.1.2. Diese Vorlagefrage 1 hat der EuGH wie folgt beantwortet:
„1. Art. 15 Abs. 1 der Zweiten Richtlinie 90/619/EWG des Rates
vom 8. November 1990 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften für die Direktversicherung (Lebensversicherung)
und zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienst-
leistungsverkehrs sowie zur Änderung der Richtlinie 79/267/EWG
in der durch die Richtlinie 92/96/EWG des Rates vom 10. Novem-
ber 1992 geänderten Fassung in Verbindung mit Art. 31 der Richt-
linie 92/96/EWG des Rates vom 10. November 1992 zur Koordinie-
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversi-
cherung (Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien
79/267/EWG und 90/619/EWG (Dritte Richtlinie Lebensversiche-
rung), Art. 35 Abs. 1 der Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über Lebensversi-
cherungen in Verbindung mit deren Art. 36 Abs. 1 und Art. 185
Abs. 1 der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme
und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätig-
keit (Solvabilität II) in Verbindung mit deren Art. 186 Abs. 1 sind
dahin auszulegen, dass die Rücktrittsfrist bei einem Lebensversiche-
rungsvertrag auch dann ab dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, zu
dem der Versicherungsnehmer davon in Kenntnis gesetzt wird, dass
der Vertrag geschlossen ist, wenn in den Informationen, die der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer mitteilt,

– nicht angegeben ist, dass die Erklärung des Rücktritts nach dem
auf den Vertrag anwendbaren nationalen Recht keiner besonderen
Form bedarf, oder

– eine Form verlangt wird, die nach dem auf den Vertrag an-
wendbaren nationalen Recht oder den Bestimmungen des Vertrags
nicht vorgeschrieben ist, solange dem Versicherungsnehmer durch die
Informationen nicht die Möglichkeit genommen wird, sein Rück-
trittsrecht im Wesentlichen unter denselben Bedingungen wie bei
Mitteilung zutreffender Informationen auszuüben. Die vorlegenden
Gerichte werden im Wege einer Gesamtwürdigung, bei der insbeson-
dere dem nationalen Rechtsrahmen und den Umständen des Einzel-

falls Rechnung zu tragen sein wird, zu prüfen haben, ob den Versi-
cherungsnehmern diese Möglichkeit durch den in den ihnen mitge-
teilten Informationen enthaltenen Fehler genommen wurde.“
B. Belehrung über das Rücktrittsrecht
B.1. Zum nationalen (österreichischen) Recht:
B.1.1. Der bei Vertragsabschluss geltende § 165a VersVG (in der
Fassung des VersRÄG 2006, BGBl I 2006/95) lautete soweit hier
relevant:

„(1) Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, binnen 30 Tagen
nach seiner Verständigung vom Zustandekommen des Vertrags von
diesem zurückzutreten. ...“
B.1.2. Der bei Vertragsabschluss geltende § 178 VersVG (in der
Fassung BGBl 1994/509) lautete auszugsweise:

„(1) Auf eine Vereinbarung, die von den Vorschriften der §§ 162
bis 164, der §§ 165, 165a und 169 oder des § 171 Abs 1 Satz 2 zum
Nachteil des Versicherungsnehmers abweicht, kann sich der Versiche-
rer nicht berufen. Jedoch kann für die Kündigung, zu der nach § 165
der Versicherungsnehmer berechtigt ist, die Schriftform ausbedungen
werden.“
B.1.3. § 9a Abs 1 VAG 1978 in der bis 9. 12. 2007 geltenden Fas-
sung (BGBl 1996/447) lautete auszugsweise:

„(1) Der Versicherungsnehmer ist bei Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages über ein im Inland belegenes Risiko vor Abgabe seiner
Vertragserklärung schriftlich zu informieren über

...
6. die Umstände, unter denen der Versicherungsnehmer den Ab-
schluss des Versicherungsvertrages widerrufen oder von diesem zu-
rücktreten kann.“
B.2. Zur Rechtsbelehrung der Beklagten:
B.2.1. Das Antragsformular der Beklagten enthielt in der Rechts-
belehrung über die Rücktrittsrechte des Versicherungsnehmers
den Hinweis, dass ein Rücktritt einerseits nur schriftlich und an-
dererseits binnen 31 Tagen möglich sei.
B.2.2. § 165a Abs 1 VersVG in der Fassung des VersRÄG 2006
sah für die Erklärung des dem Versicherungsnehmers eingeräum-
ten Rücktritts eine Frist von 30 Tagen vor. Die in der Belehrung
vorgesehene unrichtige Frist von 31 Tagen verlängerte diese von
Unionsrecht und nationalem Recht vorgesehene Frist. Eine sol-
che unrichtige Wiedergabe der Rechtslage war aber schon des-
halb nicht geeignet, die Möglichkeit des Klägers zum Rücktritt zu
beeinträchtigen, weil sie ihm zu seinen Gunsten eine längere
Überlegungszeit einräumte und nicht erkennbar ist, wie ihn dies
daran gehindert hätte, innerhalb der längeren Frist einen Rück-
tritt zu erklären. Auf diese Frage kommt die Revision auch nicht
tragend zurück.
B.2.3. Die Rechtsbelehrung über das Rücktrittsrecht des Versi-
cherungsnehmers durch die Beklagte widersprach inhaltlich we-
der dem seinerseits geltenden Unionsrecht noch der österreichi-
schen Rechtslage und war daher – nach dem Inhalt – nicht feh-
lerhaft, sondern richtig.
B.2.4. Der bei Vertragsabschluss geltende § 165a Abs 1 VersVG
(in der Fassung BGBl I 1997/6) verlangte für die Erklärung des
dem Versicherungsnehmer eingeräumten Rücktritts keine
Schriftform. Auf eine davon zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers abweichende Vereinbarung einer Schriftform konnte und
kann sich der Versicherer nach § 178 VersVG (in der Fassung
BGBl 1994/509) nicht berufen.
B.2.5. Der Kläger vertritt in seiner Revision die Rechtsansicht,
dass ihn die Beklagte deshalb unrichtig belehrt habe, weil sie für
den Rücktritt nach § 165a Abs 1 VersVG die Einhaltung der
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Schriftform verlangt habe, was Unterschriftlichkeit bedeute. Dies
weiche, anders als das Berufungsgericht meine, zum Nachteil des
Versicherungsnehmers vom Gesetz ab und könne ihm daher
nach § 178 Abs 1 VersVG nicht entgegengehalten werden, der in
Ansehung des § 165a VersVG die Vereinbarung der Schriftform
auch nicht zulasse.

Entgegen der Ansicht des Klägers folgt daraus aber nicht ein
unbefristetes Rücktrittsrecht:
C. Schriftformerfordernis und Wahrnehmung des Rücktrittsrechts
C.1. Zwar liegt betreffend die Form der Rücktrittserklärung in-
soweit eine unvollständige bzw unrichtige Belehrung durch die
Beklagte vor, als „nicht angegeben ist, dass die Erklärung des Rück-
tritts nach dem auf den Vertrag anwendbaren nationalen [österrei-
chischen] Recht keiner besonderen Form bedarf“ und „eine Form
verlangt wird, die nach dem auf den Vertrag anwendbaren nationa-
len [österreichischen] Recht ... nicht vorgeschrieben ist“ (EuGH 19.
12. 2019, verb Rs C-355/18 bis C-357/18 und C-429/18, Rust-
Hackner).
C.2. Aus der Beantwortung der Vorlagefrage 1 durch den EuGH
folgt allerdings, dass die Rücktrittsfrist bei einem Lebensversiche-
rungsvertrag auch dann ab dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, zu
dem der Versicherungsnehmer davon in Kenntnis gesetzt wird,
dass der Vertrag geschlossen ist, wenn in den Informationen, die
der Versicherer dem Versicherungsnehmer mitteilt, nicht ange-
geben ist, dass die Erklärung des Rücktritts nach dem auf den
Vertrag anwendbaren nationalen Recht keiner besonderen Form
bedarf, oder eine Form verlangt wird, die nach dem auf den Ver-
trag anwendbaren nationalen Recht nicht vorgeschrieben ist, so-
lange dem Versicherungsnehmer durch die Informationen nicht
die Möglichkeit genommen wird, sein Rücktrittsrecht im We-
sentlichen unter denselben Bedingungen wie bei Mitteilung zu-
treffender Informationen auszuüben.
C.3. Nach Ansicht des Fachsenats wurde dem Versicherungsneh-
mer durch das Verlangen des Versicherers nach Einhaltung der
Schriftform für die Ausübung seines Rücktrittsrechts nach
§ 165a Abs 1 VersVG in der Fassung des VersRÄG 2006 nicht
die Möglichkeit genommen, sein Rücktrittsrecht im Wesentli-
chen unter denselben Bedingungen wie bei Mitteilung zutreffen-
der Informationen auszuüben. Dies folgt im gegebenen Kontext
aus folgenden Erwägungen:
C.4.1. § 165a Abs 1 VersVG in der Fassung des VersRÄG 2006
sah für die Ausübung des Rücktrittsrechts keine besondere Form
vor. § 178 Abs 1 VersVG (in der Fassung BGBl 1994/509) be-
stimmte, dass sich der Versicherer auf eine Vereinbarung, die von
den Vorschriften (unter anderem) des § 165a VersVG in der Fas-
sung des VersRÄG 2006 zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers abweicht, nicht berufen kann. Selbst wenn sich also der Klä-
ger als Versicherungsnehmer für einen von ihm gegebenenfalls
gewünschten Rücktritt nach § 165a Abs 1 VersVG in der Fas-
sung des VersRÄG 2006 nicht an die Schriftform gehalten, die-
sen etwa mündlich (telefonisch) oder per E-Mail erklärt hätte,
hätte sich die Beklagte nicht auf die Einhaltung der Schriftform
berufen können. Ein Rücktritt des Klägers nach § 165a Abs 1
VersVG in der Fassung des VersRÄG 2006 hätte also ungeachtet
der Rechtsbelehrung der Beklagen in jeder beliebigen Form –
wirksam – erfolgen können.
C.4.2. Nach Art 31 Abs 4 der Richtlinie 92/96/EWG des Rates
vom 10. 11. 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften für die Direktversicherung (Lebensversiche-
rung) sowie zur Änderung der Richtlinien 79/267/EWG und 90/
619/EWG (Dritte Richtlinie Lebensversicherung), Art 36 Abs 4
der Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 5. 11. 2002 über Lebensversicherungen bzw
Art 185 Abs 8 der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. 11. 2009 betreffend die Auf-
nahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversiche-
rungstätigkeit (Solvabilität II) haben die Mitgliedstaaten die
Durchführungsvorschriften zur unionsrechtlich vorgegebenen
Belehrung zu erlassen. Gegenstand der Belehrung sind (unter an-
derem) „die Modalitäten der Ausübung des Rücktrittsrechts“, wel-
che wiederum nach Art 15 Abs 1 Unterabs 3 der Zweiten Richt-
linie 90/619/EWG des Rates vom 8. 11. 1990 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversiche-
rung (Lebensversicherung) und zur Erleichterung der tatsächli-
chen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs sowie zur Än-
derung der Richtlinie 79/267/EWG, Art 35 Abs 1 Unterabs 3 der
Richtlinie 2002/83/EG bzw Art 186 Abs 1 Unterabs 3 der Solva-
bilität II-Richtlinie ebenfalls von den Mitgliedstaaten festzulegen
sind (vgl dazu auch EuGH 19. 12. 2019, verb Rs C-355/18 bis
C-357/18 und C-429/18, Rust-Hackner, Rn 61 f). Daraus folgt,
dass der europäische Gesetzgeber den Mitgliedstaaten keine be-
stimmten Vorgaben für die Form der Ausübung des Rücktritts-
rechts erteilt, sondern diesen deren Festlegung überlassen hat.

Der österreichische Gesetzgeber hat Art 186 Abs 1 der Solva-
bilität II-Richtlinie mit dem Bundesgesetz, mit dem das Versi-
cherungsvertragsgesetz, das Konsumentenschutzgesetz und das
Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 geändert werden, BGBl I
2018/51, in Form des einheitlichen Rücktrittsrechts nach § 5c
VersVG (in der geltenden Fassung) umgesetzt. Als Grund für die
in § 5c Abs 4 Satz 1 iVm § 1b VersVG (in der geltenden F) für
den Rücktritt vorgeschriebene Form führte der österreichische
Gesetzgeber aus (IA 302/A 26. GP, 5):

„Für die Ausübung des Rücktrittsrechts nach § 5c wird im Hin-
blick auf die notwendige Beweisbarkeit für die rechtzeitige Absen-
dung der Rücktrittserklärung die geschriebene Form vorgesehen. Die
Vereinbarung einer strengeren Form soll nicht möglich sein. Damit
werden die Voraussetzungen für die Ausübung des Rücktrittsrechts
nach Art 186 Abs 1 der Richtlinie 2009/138/EG gesetzlich geregelt.“

Der Gesetzgeber misst damit der Beweisbarkeit der Aus-
übung des Rücktrittsrechts besondere Bedeutung zu.
C.4.3. Im Alltag ist für eine Vielzahl von (rechtsgeschäftlichen)
Erklärungen die Schriftform auch bei Privaten (Verbrauchern)
eine geradezu typische und faktisch regelmäßig praktizierte Mit-
teilungsform, die für jedermann einfach und ohne besonderen
Aufwand durchzuführen ist, sodass keine für ihre Effektivität re-
levanten Hürden entgegenstehen. Der Schriftform für den Rück-
tritt vom Lebensversicherungsvertrag stehen keine grundsätzli-
chen europarechtlichen Bedenken entgegen (vgl oben Punkt
C.4.2.) und gerade die Schriftform beseitigt – im Unterschied zu
mündlichen oder fernmündlichen Erklärungen – Zweifel über
Zeitpunkt und Inhalt einer Rücktrittserklärung und dient inso-
fern dem – auch vom Gesetzgeber betonten (oben Punkt C.4.2.)
– Schutz des Versicherungsnehmers bei der Wahrnehmung des
Nachweises eines erhobenen Rücktritts. War daher eine Rechts-
belehrung des Versicherers oder eine in seinen allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen enthaltene Regelung dahin zu verstehen,
dass der Rücktritt nach § 165a Abs 1 VersVG in der Fassung des
VersRÄG 2006 schriftlich zu erklären sei, dann ist dies keine re-
levante Erschwernis dieses Rücktrittsrechts, die dem Versiche-
rungsnehmer dessen unbefristete Ausübung erlauben würde.
D. Ergebnis
D.1. Aus der Belehrung, für die Ausübung des Rücktrittsrechts
nach § 165a Abs 1 VersVG in der Fassung des VersRÄG 2006 sei
die Schriftform erforderlich, folgt keine relevante Erschwernis
dieses Rücktrittsrechts. Auf die Einhaltung der Schriftform
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konnte sich die Beklagte zudem auch nicht berufen, sodass ein
allfälliger Rücktritt des Klägers in jeder beliebigen Form wirksam
gewesen wäre. Die Schriftform steht im gegebenen Kontext nicht
mit europarechtlichen Vorgaben im Widerspruch, ist eine für je-
dermann mögliche, auch für Private (Verbraucher) ohne prakti-
sche Hürden wahrnehmbare und faktisch regelmäßig praktizierte
Mitteilungsform und dient im vorliegenden Zusammenhang
dem Schutz des Versicherungsnehmers bei der Wahrnehmung
seiner Beweispflicht. Ausgehend von der Beantwortung der Vor-
lagefrage 1 durch den EuGH mit Urteil vom 19. 12. 2019, verb
Rs C-355/18 bis C-357/18 und C-429/18, Rust-Hackner, er-
laubte daher ein Verlangen der Beklagten nach einer schriftlichen
Ausübung des Rücktritts nach § 165a Abs 1 VersVG in der Fas-
sung des VersRÄG 2006 einen Rücktritt im Wesentlichen unter
denselben Bedingungen wie bei Mitteilung zutreffender Infor-
mationen und war daher keine relevante Erschwernis dieses
Rücktrittsrechts, die dessen unbefristete Ausübung erlauben
würde.
D.2. Das Rücktrittsrecht nach § 165a Abs 1 VersVG in der Fas-
sung des VersRÄG 2006 hat daher im vorliegenden Fall bereits
mit dem Zeitpunkt zu laufen begonnen, zu dem der Beklagte da-
von in Kenntnis gesetzt wurde, dass der Vertrag geschlossen ist,
hier also mit Zusendung der Polizze unstrittig sogleich nach dem
Antrag im Jahr 2007. Der im Jahr 2017 erklärte Vertragsrücktritt
ist daher längst verfristet.
D.3. Weitere Fragen zur Verjährung von Zinsen im Falle eines
berechtigten Rücktritts des Versicherungsnehmers und zur
Rückforderbarkeit der Versicherungssteuer stellen sich somit
nicht.

Die Vorinstanzen haben die Klagebegehren zu Recht abge-
wiesen; der Revision ist ein Erfolg zu versagen.
E. Kosten
...

Hinweis:

Siehe dazu schon OGH 10. 2. 2020, 7 Ob 4/20v, ZVers 2020,
94 (Palma); siehe auch OGH 10. 2. 2020, 7 Ob 3/20x (mit der-
selben Begründung).

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
für Rechtsanwälte: Treuhandschaft
AVBV 1999; Besondere Bedingungen zur Vermögensschadenhaft-
pflicht-Versicherung für Rechtsanwälte 2011

OGH 19. 2. 2020, 7 Ob 161/19f

1. Ein Disziplinarerkenntnis ist keine Entscheidung der zu-
ständigen Rechtsanwaltskammer im Sinne des Art B.3.2 der
Besonderen Bedingungen zur Vermögensschadenhaftpflicht-
Versicherung für Rechtsanwälte 2011.
2. Bereits aus dem insoweit klaren Wortlaut des Art B.3.1 der
Besonderen Bedingungen zur Vermögensschadenhaftpflicht-
Versicherung für Rechtsanwälte 2011 ist ersichtlich, dass
nicht jede von einem Rechtsanwalt übernommene Treuhand
unter Versicherungsschutz steht. Vielmehr gilt die Treuhand-
schaft durch die Nennung im Tätigkeitskatalog nur unter der
Voraussetzung eines verbindenden Zusammenhangs zur Aus-
übung der Rechtsanwaltschaft als versichert.
3. Ein verständiger Versicherungsnehmer – aus dem ange-
sprochenen Adressatenkreis – versteht Art B.3.1 der Besonde-
ren Bedingungen zur Vermögensschadenhaftpflicht-Versi-

cherung für Rechtsanwälte 2011 dahin, dass eine Treuhand-
tätigkeit im Rahmen eines Anwaltsmandats nur dann
vorliegt, wenn zwischen der Treuhandschaft und der berufs-
mäßigen Besorgung fremder Angelegenheiten ein enger inne-
rer Zusammenhang besteht. Jedenfalls dann, wenn ein An-
walt treuhändig Geld entgegennimmt, um es nach bestimm-
ten Bedingungen an Dritte weiterzuleiten, beinhaltet dies in
der Regel eine Interessenwahrungspflicht insoweit, als der
Rechtsanwalt auch die rechtlichen Interessen des Auftragge-
bers wahrzunehmen hat, sind doch derartige Treuhandauf-
träge dem Kernbereich anwaltlicher Vertrauensanforderun-
gen zuzurechnen.
Zwischen den Streitteilen besteht ein – unstrittig dem österreichischen
Recht unterliegender – Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungs-
vertrag, dem die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haft-
pflichtversicherung für Vermögensschäden (AVBV 1999) und die Be-
sonderen Bedingungenzur Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung
für Rechtsanwälte 2011 (im Folgenden: Besondere Bedingungen), zu-
grunde liegen. Diese lauten auszugsweise:

AVBV 1999:
 „I. Der Versicherungsschutz (Artikel 1 bis 4)
Artikel 1 – Gegenstand der Versicherung
1.1. Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungs-

schutz für den Fall, dass er wegen eines bei der Ausübung der in der Polizze
angegebenen beruflichen Tätigkeit von ihm selbst oder einer Person, für die
er nach dem Gesetz einzutreten hat, begangenen Verstoßes von einem ande-
ren aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen In-
halts für einen Vermögensschaden ... verantwortlich gemacht wird.

...
Artikel 4 – Ausschlüsse
1. Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche:
...
3. wegen Schadenstiftung durch wissentliches Abweichen von Gesetz,

Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Machtgebers (Berechtigten) oder
durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung;

...
4. aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten sowie aus

Einbußen bei Krediten und Kapitalinvestitionen, aus der Anschaffung und
Verwertung von Waren und Papieren; aus der entgeltlichen und unentgelt-
lichen Vermittlung, Empfehlung oder der kaufmännischen Durchführung
von wirtschaftlichen Geschäften, insbesondere von Geld-, Bank-, Lagerhaus-
, und Grundstückgeschäften;

...“
Besondere Bedingungen:
„A Allgemeine Vertragsbestimmungen
Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz

nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflicht-
versicherung für Vermögensschäden (AVBV 1999) sowie der nachfolgenden
Besonderen Bedingungen

B Besondere Bedingungen
...
3. Versichertes Risiko
3.1. Berufliche Tätigkeit: Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des

Versicherungsnehmers aus der beruflichen Tätigkeit als Rechtsanwalt sowie
aus allen mit der Ausübung der Rechtsanwaltschaft verbundenen erlaubten
Tätigkeiten insbesondere als

...
– Treuhänder, soweit die Tätigkeit im Rahmen eines Anwaltsmandates

erfolgt,
...
3.2. Feststellung der versicherten Tätigkeit: Sofern der Umfang der ver-

sicherten Tätigkeit strittig ist, ist im Zweifel eine Entscheidung der zustän-
digen Rechtsanwaltskammer verbindlich, ob eine einem Haftpflichtan-
spruch zugrunde liegende Tätigkeit unter das versicherte Risiko fällt.

...
7. Versicherungsschutz bei wissentlicher Pflichtverletzung
7.1. Art 4.1.3 AVBV 1999 wird ersetzt durch folgenden Wortlaut: Die

Versicherung erstreckt sich nicht auf Haftpflichtansprüche Dritter infolge
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